
Leitsatz zu Beschluss 22-42 

 

 

Entscheidungserhebliche Normen 

§ 57 Abs. 1 Nr. 4 VgV 

§ 56 Abs. 1 Satz 1 VgV 

 

1. Der öffentliche Auftraggeber kann ein Angebot dann nach § 57 Abs. 1 Nr. 4 VgV ausschließen, 

wenn er im Rahmen der Prüfung der fachlichen Richtigkeit nachweisen kann, dass ein 

Angebot gegen die Vorgaben der Vergabeunterlagen verstößt. 

2. Führt der öffentliche Auftraggeber eine Angebotsaufklärung durch, so hat er die von ihm als 

aufklärungsbedürftig erkannten Punkte klar und unmissverständlich dem Bieter mitzuteilen 

und konkrete Fragen zu stellen. 

3. Ein öffentlicher Auftraggeber darf seine Beurteilung, ob ein Angebot hinsichtlich komplexer 

technischer und rechtlicher Fragen den Vergabeunterlagen entspricht nicht auf die 

Beurteilung externer Sachverständiger oder von Fachbehörden stützen, wenn diese ihrer 

Beurteilung ersichtlich nicht den vollständigen Sachverhalt oder alle relevanten Punkte 

zugrunde gelegt haben. 

4. Bedient sich der öffentliche Auftraggeber bei der Überprüfung der fachlichen Richtigkeit des 

Sachverstandes von Dritten, so ist er verpflichtet, diesen die für die Überprüfung relevanten 

Umstände und Punkte umfassend mitzuteilen und die Antwort daraufhin zu überprüfen, ob 

auch alle essentiellen Fragen und Punkte gewürdigt wurden. 

5. Entscheidet sich ein öffentlicher Auftraggeber einen Bieter auszuschließen so hat er zu 

dokumentieren, welche Aspekte er bei dieser Entscheidung berücksichtigt hat, welches 

Gewicht er ihnen zugemessen hat und was die tragenden Argumente für diese Entscheidung 

waren. Je komplexer die Prüfung des Ausschlussgrunds war, desto höhere Anforderungen 

werden auch an die Dokumentation der Entscheidung gestellt. 


